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Betriebsübergang

Fall 1

Ein Schüler einer Höheren Technischen Lehranstalt benötigt für den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung den Nachweis einer Fach bezogenen praktischen Tätigkeit.

Auf sein Ersuchen hin wird er von der Bau GesmbH im Sommer ein Monat lang beschäftigt. Eine besondere Ausbildung – wie Lehrlinge in diesem Unternehmen – erhält er nicht. Am ehesten kann sein Arbeitseinsatz mit „Tätigkeiten eines Hilfsarbeiters“ umschrieben werden. Weisungen erhält er vom Partieführer. Eine fixe Arbeitszeit war zwar von vornherein nicht festgelegt, erwartet wird vom Praktikant allerdings, dass er zu den für die sonstigen Mitarbeiter geltenden Arbeitszeiten zur Verfügung steht.

Vereinbarungsgemäß erhält der Schüler am Ende seines Einsatzes ein „Taschengeld“ in der Höhe von € 150,--.

Beurteilen Sie die Rechtsnatur dieses Beschäftigungsverhältnisses!

Fall 2

Die Hauptbeschäftigung einer Blumenverkäuferin bestand einerseits im Verkauf samt Inkasso, andererseits in der Warenbetreuung und –besorgung (Auspacken und Reinigen der gelieferten Ware, Aufstellen und Verteilen auf Vasen, Pflanzenschalen udgl, Ergänzen des Wassers, Schneiden der Stängel, Aussortieren usw). Jeweils am Montag wurde von den gerade anwesenden Arbeitnehmerinnen das Geschäft samt Nebenräumen, jedoch ohne Auslagen und Fenster, gründlich gereinigt (Dauer drei bis vier Stunden); an den anderen Wochentagen wurde je nach Notwendigkeit einmal oder mehrmals, insb nach dem Ende der Geschäftszeit, aufgewaschen.

Die Kundenberatung spielte keine große Rolle. Die Preise aller im Geschäftslokal vorhandenen Schnittblumen und Blumenstöcke waren ausgezeichnet. Es wurde nur manchmal nach den Namen der Blumen und nach ihrer Pflege und Haltbarkeit gefragt; bei Blumenstöcken wurde den Kunden ein Kärtchen mit einer Pflegeanleitung ausgefolgt.

Im Geschäftslokal gab es keine Registrierkasse, sondern nur eine Kassenlade, in welche das eingenommene Geld einfach hineingelegt wurde.

Ein Teil der Schnittblumen wurde von der nahe gelegenen Stiftsgärtnerei bezogen, deren Fahrverkäufer jeweils am Montag, am Mittwoch und am Freitag die Blumenhandlung besuchte. In diesen Fällen bestellt die Blumenverkäuferin oder eine ihrer zwei Mitbediensteten jene Mengen, die seit dem letzten Besuch des Fahrverkäufers umgesetzt worden waren.

Beurteilen Sie, ob das Arbeitsverhältnis der Blumenverkäuferin vom Angestelltengesetz

erfasst wird!

Fall 3

Die Vereinsführung ist der Auffassung, dass auf Grund der sozial ausgerichteten Tätigkeit des Vereins auch sämtliche Arbeitnehmer des Vereins als Angestellte einzureihen sind. Aus  diesem Grund wird auch mit jenen ArbeitnehmerInnen, die nur einfache Pflegearbeiten und Hilfsdienste bei den zu betreuenden Personen durchführen, arbeitsvertraglich die Geltung des Angestelltengesetzes vereinbart.

Als die Bildung eines Betriebsrates zur Diskussion steht, ist unklar, ob die nur kraft Vertrages als Angestellte eingestuften ArbeitnehmerInnen einen eigenen Arbeiterbetriebsrat wählen müssen.

Fall 4

Ein leitender Angestellter einer Konkurrenzfirma wurde von der Heilmittel AG abgeworben und leitete in der Folge die Abteilung „Innerbetriebliche Organisation“. Mit 1.6. dieses Jahres wurde er vom Aufsichtsrat als drittes Vorstandsmitglied bestellt. Sein Angestelltenvertrag wurde als „Anstellungsvertrag“ rezipiert. Geändert wurde lediglich das Entgelt (Erhöhung um 100%) und die Ansprüche im Falle eines Ausscheidens des Vorstandsmitgliedes (Erhöhung der Abfertigung um 200% sowie die Einführung einer betrieblichen Witwen- bzw Waisenpension).

Beurteilen Sie die Rechtsnatur des Anstellungsvertrages.

Fall 5

Ein Angestellter, der seit vier Jahren in einem Gewerbebetrieb beschäftigt ist, wird zum 31.5. unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Kündigungsfrist von zwei Monaten  gekündigt. Kurz nach Ausspruch der Kündigung bemerkt der Arbeitgeber seinen Irrtum im Hinblick auf den Kündigungstermin und versucht, diesen richtig zu stellen. Der Angestellte akzeptiert die Korrektur nicht und beharrt auf der Beendigung des Dienstverhältnisses zum erklärten Termin. Gleichzeitig begehrt er die Entgeltfortzahlung bis zum nächsten zulässigen Kündigungstermin.

Fall 6

Ein Handelsangestellter – seit eineinhalb Jahren betriebszugehörig – wurde mit folgendem Schreiben vom 21. Februar gekündigt: „Wie Sie wissen, ist das Geschäft sehr stark zurückgegangen. Ich bin daher nicht mehr in der Lage, drei Verkäufer zu beschäftigen. Aus diesem Grund muss ich Sie kündigen. Auf Grund der im Gesetz vorgesehenen Richtlinien endet ihr Arbeitsverhältnis bei mir am 31. März ......“.

Am 31.3. begab sich der Dienstnehmer zur Firma und begehrte vom Arbeitgeber Entgelt bis zum 30. Juni, da dieser Tag laut Auskunft der Arbeiterkammer dem nächsten rechtmäßigen Kündigungstermin entspräche. Am 8.4. richtete die Wirtschaftskammer nachstehendes Schreiben an den Arbeitnehmer: „Mit der Vertretung der Interessen unseres Mitglieds ... betraut, teilen wir Ihnen mit, dass die zum 31.3. ausgesprochene Kündigung unter Einhaltung einer unrichtigen Kündigungsfrist erfolgte und als Kündigung zum 30.6. gilt . Wir fordern Sie daher auf, den Dienst unverzüglich wieder anzutreten, widrigenfalls wir einen unbegründeten Austritt annehmen“.

Fall 7

Der Vorstand eines insolvenzverdächtigen Industriebetriebes stand vor der Wahl, entweder sich den Rationalisierungsvorschlägen, die einen Abbau von 10% der Arbeitnehmer mit sich bringen mussten, der Kontrollkommission einer Bank zu beugen oder in der Folge keine Erweiterung des Kreditrahmens genehmigt zu bekommen. 

Die Geschäftsführung entschied sich für die erstere Variante, überließ es dem Betriebsrat, die zu kündigenden Arbeitnehmer auszuwählen und kündigte schließlich außer jenen, die der Betriebsrat bestimmt hatte, nur noch zwei Angestellte aus der Verwaltungsabteilung. Der ordnungsgemäß verständigte Betriebsrat widersprach nur den Kündigungen der beiden Angestellten. Zu den Kündigungen der von ihm selbst bestimmten Arbeitnehmer gab er keine Stellungnahme ab.

Fall 8

Dem neuen Personalchef eines in Graz gelegenen und 100 Arbeitnehmern umfassenden Betriebes fielen zwei Arbeitnehmer dadurch auf, dass ihre Arbeitsleistung - es handelte sich um eine exakt kontrollierbare Fließbandproduktion - seit drei Monaten etwas unter dem Durchschnitt lag.

Da eine interne Revision außerdem die Notwendigkeit eines Personalabbaues ergeben hatte, kündigte der Personalleiter die beiden Arbeitnehmer. Dem einen Arbeitnehmer bot er jedoch gleichzeitig an, im Zweigbetrieb Gleisdorf bei gleicher Bezahlung die Arbeit fortzusetzen, den anderen beschwichtigte er damit, dass er behauptete, "er würde noch einmal Nachsicht haben, falls sich die Arbeitsleistung wieder normalisieren und der Auftragsstand der Firma sich verbessern würde". Mit Ablauf der Kündigungsfrist mussten beide Arbeitnehmer den Betrieb verlassen. Innerhalb der letzten vier Wochen erfolgten außerdem noch Abgänge durch eine Kündigung, die der Geschäftsführer nicht näher begründete und durch zwei Entlassungen, wovon eine ungerechtfertigt war.

Ein Betriebsrat existiert in dem Unternehmen nicht!

Fall 9

Disput zwischen einem Arbeitgeber und einem seiner Arbeitnehmer im Zuge einer Arbeitnehmer: "Wenn Sie der Ansicht sind, dass meine Arbeit nicht in Ordnung ist, kann ich ja gehen!" Arbeitgeber: "Ihr Ausscheiden aus dem Betrieb wäre mir heute lieber als morgen".

Auf Grund dieser Auseinandersetzung blieb der Arbeitnehmer am nächsten Tag zu Hause. Um welche Form der Auflösung des Arbeitsverhältnisses handelt es sich im vorliegenden Fall?

Fall 10

Eine neue Arbeitskollegin wurde von einer älteren Arbeitnehmerin mit folgenden Bemerkungen mit dem Betriebsklima vertraut gemacht: ...."Arbeiten Sie so wenig wie möglich. Wenn Sie viel arbeiten, ist es auch zu wenig; wenn Sie viel arbeiten, werden Sie ohnehin nur ausgenutzt...".

Obwohl die Arbeitsleistung der älteren Kollegin bisher zu keiner Kritik Anlass gegeben hat, wurde die Arbeitnehmerin (fristlos) entlassen.

Fall 11

Ein Arbeiter wird auf Grund eines „Hexenschusses“ vom Arzt krank geschrieben. An den zwei darauf folgenden Tagen wird er bei Traktorarbeiten auf dem Feld (Ausnehmen von Zuckerrüben und Anlieferung zur Sammelstelle) beobachtet. Als der Dienstgeber davon erfährt, spricht er unverzüglich die Entlassung aus. 

Fall 12

Im Unternehmen des Herrn Pasquale arbeitet seine Frau als Sekretärin. Seit einem Jahr hatte Pasquale jedoch den Verdacht, dass seine Frau ihn mit dem Hausarzt Dr. Bartolo betrog. Als ein von ihm beauftragtes Detektivbüro seinen Verdacht bestätigt, stellte er sie zur Rede. Ihr hartnäckiges Leugnen reizte ihn jedoch derart, dass er tätlich wurde. Es gab eine wild zu nennende Verfolgungsjagd im Schlafzimmer, bei der die Hose der Frau zerrissen wurde und sie selbst Verletzungen in Form blauer Flecken erlitt. Am darauf folgenden Tag verlangte die Ehefrau telefonisch einen Krankenschein, den ihr Pasquale aber mit der Erklärung verweigerte, dass sie entlassen wäre. Die Gattin klagte daraufhin den Ehemann auf Zahlung dreier Monatsgehälter samt anteiligen Sonderzahlungen.

Fall 13

Der Betriebsrat schloss mit dem Betriebsinhaber eine Betriebsvereinbarung ab, die auch folgende Passage enthielt: 

“ ... c) Der Betriebsinhaber ist berechtigt, einen Arbeitnehmer auch dann zu entlassen, wenn er durch Krankheit oder Unglücksfall länger an der Leistung seiner Dienste verhindert ist, als ihm ein gesetzlicher Entgeltfortzahlungsanspruch zusteht“.

Auf Grund dieser Betriebsvereinbarung wurde am Angestellten Fink ein Entlassungsschreiben zugesandt. Die Krankheitsdauer des Herrn Fink hatte den Entgelt fortzahlenden Zeitraum bereits um zwei Tage überstiegen. 

Der Betriebsrat stimmte der Entlassung zu.

Fall 14

Im Arbeitsvertrag eines Raupenfahrers war beiderseits eine dreimonatige Kündigungsfrist enthalten. Ohne diese Frist einzuhalten, trat der Raupenfahrer aus. Der Arbeitgeber war zur Fertigstellung von Arbeiten vertraglich verpflichtet. Da der Arbeitnehmer sein einziger Raupenfahrer war, musste er für 14 Tage eine Raupe samt Fahrer mieten und konnte seine eigene Raupe nicht einsetzen. Die dadurch entstandenen Kosten glich er dadurch aus, dass er dem ausgetretenen Raupenfahrer das restliche Entgelt nicht auszahlte. 

Wie ist die Rechtslage zu beurteilen?

Fall 15

Ein Mannequin bewarb sich bei einer Werbeagentur, die vor allem bei Ausstellungen und Messen in ganz Österreich tätig war. Sie bekam zwar die Anstellung, musste sich aber mit einem Dienstvertrag zufrieden geben, der folgende Klausel enthielt: „Befristung: Das Arbeitsverhältnis gilt als automatisch durch Zeitablauf beendet, wenn die Dienstnehmerin sich verehelicht oder schwanger wird oder aber der Umsatz des Unternehmens um ein Drittel des gegenwärtigen Umsatzes zurückgeht“.

Als die Arbeitnehmerin nach einem Jahr tatsächlich schwanger wurde und heiratete, erklärte der Geschäftsführer das Arbeitsverhältnis für beendet.

Fall 16

Der Angestellte Huber und der Angestellte Meier, beide mit auf zwei Jahre befristeten Dienstverträgen, führten die Buchhaltung eines Handelsbetriebes. Auf Betreiben eines neuen Geschäftsleiters und auf Grund einer Umstellung auf elektronische Datenverarbeitung sollte auch ein neuer Mitarbeiterstab gebildet werden. Die zwei Angestellten – Meier hatte in seinem Dienstvertrag ausdrücklich die Kündigungsmöglichkeit vereinbart gehabt – wurden nach einem Jahr gekündigt. Im Laufe einiger lautstarker Auseinandersetzungen wurde den beiden für den Fall des gütlichen Ausscheidens eine Abschlagszahlung in der Höhe des dreifachen Monatsentgeltes zugesichert.

Sollen Meier und Huber dieses Angebot annehmen?

Fall 17

In einer Wiener Privatschule unterrichtete seit drei Jahren ein Magister rer.nat. Mathematik und Physik. Seine Unterrichtstätigkeit besorgte er auf Grund von zehn-monatigen, jährlich neu abgeschlossenen, Dienstverträgen. 

Am Ende der Sommerferien 2006 suchte der Lehrer um einen Dienstvertrag auf unbestimmte Zeit an. Daraufhin wurde ihm jedoch von seiten der Schule erklärt, dass unter diesen Umständen sein alter Vertrag nicht erneuert und auf seine weiteren Dienste kein Wert mehr gelegt werden würde. 

Fall 18

Fräulein Gertrude wurde am 1. Juni als Verkäuferin in einem Lebensmittelgeschäft angestellt. Ihr Dienstvertrag sah vor, dass sie „probeweise auf ein Jahr“ arbeiten sollte. Am 5. Oktober kam es zu Meinungsdifferenzen mit der Geschäftsführerin, worauf der Verkäuferin am 6. Oktober mitgeteilt wurde, dass sie mit 30. November gekündigt wäre. 

Erläutern Sie die rechtliche Situation der Verkäuferin.

Fall 19

Ein im Innendienst beschäftigter Versicherungsbediensteter sollte am 16.November ausnahmsweise mit dem firmeneigenen PKW von Wien (14.Bezirk) nach Bad Vöslau fahren. Der Dienstgeber staunte nicht schlecht, als der Angestellte sich weigerte, den Wagen zu fahren, falls dieser nicht mit Winterreifen ausgestattet würde. Im Zuge der nachfolgenden Auseinandersetzung verlangte der Arbeitnehmer vom Direktor erfolglos den schriftlichen Auftrag zur Fahrt oder eine Erklärung zur Übernahme der Haftung. 

Am 15. bzw 16. November herrschten folgende Witterungsverhältnisse: Am 15. November betrug die Morgentemperatur in Wien minus 9,3 Grad Celsius. Sie stieg bis 21.00 Uhr auf plus 0,3 Grad. Am 16. November betrug die Morgentemperatur im 14.Wiener Gemeindebezirk, wo der Angestellte um 7.00 Uhr seine Arbeit antrat, zwischen minus 2 Grad und 0 Grad. In der vorangegangenen Nacht hatte es geschneit; die Schneehöhe betrug 1 bis 5 cm. Bis Mittag stieg die Temperatur auf plus 6 Grad bei allgemein nasser Fahrbahn und sank bis 19.30 Uhr auf plus 3 Grad. Auf der Strecke nach Bad Vöslau war zwischen 0.00 und 2.00 Uhr im Raum Wien bis Wiener Neudorf Schnee gefallen. Die Fahrbahn der Autobahn war trocken. Im Bereich der Straßenmeisterei Baden gab es an diesem Tag keine witterungsbedingten Verkehrsbehinderungen.

Riskiert der Dienstnehmer durch sein Verhalten eine gerechtfertigte Entlassung?

Fall 20

Fräulein Elfi wurde nach Abschluss der Drogistenprüfung in einem Betrieb der Drogistengroßhandlung Tofana als Drogistin eingestellt. Ab dem ersten Arbeitstag wurde sie aber für die EDV-Abteilung des Betriebes zum Operator ausgebildet. 

Als Fräulein Elfi nach zwei Jahren kündigte, behauptete sie, lediglich das Entgelt für „Nichtdrogisten“ nach dem Handelsangestellten-KV erhalten zu haben, obwohl ihr das Entgelt für Drogisten zustehe. Den Differenzbetrag klagte sie bei Gericht ein. Die Dienstgeberin wandte ein, dass Fräulein Elfi ausschließlich in der EDV tätig war und keinerlei Drogistenkenntnisse vorausgesetzt oder notwendig wurden.

Wie ist die Rechtslage?

Fall 21

Der Mitarbeiter in der Personalverrechnungsstelle gab bezüglich der Vertretungstätigkeit des Arbeitnehmers Selig (mit einem Monatsgehalt von € 1.017, 40,--) einen falschen zu honorierenden Vertretungszeitraum an. Auf Grund dieses Irrtums wurde Herrn Selig am 31.Jänner 2006 ein Betrag von € 665,25,-- netto und am 29.2.2006 ein Betrag von € 448,25,-- netto auf das Lohnkonto überwiesen. Der dem Arbeitnehmer für seine Vertretungstätigkeit vom 29.12. 2005 bis 6.1.2006 zustehenden Betrag machte hingegen nur € 213,22,-- netto aus.

Mitte März 2006 stellte der Personalverrechner seinen Irrtum bezüglich der anzuweisenden Vertretungsgebühren fest und konnte durch einen Telefonanruf die Auszahlung eines Vertretungsgebührenhonorars von € 448,25,-- für März ´2006 am 31.3.2006 noch stoppen. Er hatte den Arbeitnehmer am Abend des 30.3.2006 angerufen und darüber informiert, dass ihm irrtümlich ein Übergenuss angewiesen worden sei. Der Arbeitnehmer antwortete ihm daraufhin, dass er den Übergenuss bei der Honorierung künftiger Vertretungsleistungen abziehen könne. Am 31.3.2006 berief sich der Arbeitnehmer bei einem Telefonat mit dem Vorgesetzten aber darauf, dass er die angewiesenen Bezüge in gutem Glauben verbraucht habe und nicht zurückzahlen werde.

Fall 22

Ein Arbeitnehmer ist bei einer Aktiengesellschaft in einem steirischen Betrieb beschäftigt, deren Zentrale sich in Wien befindet. Anlässlich der Einführung einer Weihnachtsremuneration im Jahre 1968 durch Kollektivvertrag hat der Lohnverrechner dieses Werkes zu Unrecht Überstundenentgelte in den die Berechnungsbasis bildenden Wochenlohn eingerechnet. Als im Jahre 1992 der Lohnverrechner erkrankte, wurde aus einem anderen Werk der AG ein Lohnverrechner zur Vertretung entsandt. Diesem fiel die vorgenommene falsche Berechnungsart auf und er setzte die leitenden Organe der AG hievon in Kenntnis. 

Diese gaben die Anweisung, die Berechnung unter Außerachtlassung der Überstundenentgelte nunmehr entsprechend den Bestimmungen des Kollektivvertrages auf der Basis des reinen Wochenlohnes vorzunehmen.

Der Arbeitnehmer begehrt nunmehr die Differenz, die sich zwischen alter und neuer Berechnungsart ergibt.

Fall 23

Herr Sellawie, ein Großstadtunternehmer, beschäftigt neben einer Sekretärin und einem weiteren Angestellten 20 Arbeiterinnen und 10 Arbeiter, die, abgesehen von geringfügigen Abweichungen dieselbe Arbeit verrichten. Der Stundenlohn der Arbeiter beträgt € 5,--, jener der Arbeiterinnen € 4,5,--. Im Jänner 2005 zahlte Sellawie seinen Dienstnehmern auf Grund der günstigen Ertragslage

erstmalig ein „Neujahrsgeld“ in der Höhe von € 73,- aus. Von dieser Aktion waren nur die Betriebsratsmitglieder und zwei Arbeitnehmerinnen ausgenommen. 

Erbost über diese eigenartige Vorgangsweise kündigten die beiden Arbeitnehmerinnen und verlangten neben dem Neujahrsgeld auch die Entgeltsdifferenz zum Arbeiterstundenlohn für die letzten drei Jahre. 

Fall 24

Der Arbeitnehmer war fünf Jahre bei einem Putzmaschinen-Unternehmen beschäftigt, bevor er freiwillig ausschied, um das lukrative Angebot einer Konkurrenzfirma anzunehmen. Nach seiner Kündigung erfährt er von einem früheren Arbeitskollegen, dass er die letzten vier Jahre unter dem Kollektivvertrag entlohnt wurde. Sämtliche Versuche, die Gehaltsdifferenzen außergerichtlich geltend zu machen, scheiterten, sodass sich der Angestellte gezwungen sah, den Rechtsweg zu beschreiten.

Im Laufe des gerichtlichen Verfahrens stellte sich heraus, dass der Arbeitnehmer anlässlich der Beendigung des Dienstverhältnisses auf dem Abrechnungsschein nicht nur den Empfang eines Geldbetrages und der Arbeitspapiere bestätigte, sondern, dass er auch schriftlich erklärte, keine wie auch immer gearteten Ansprüche gegen die Firma zu haben. 

Fall 25

Ein Dienstgeber schloss mit einem Arbeitnehmer, der für die EDV-Abteilung ausgebildet werden sollte, eine Vereinbarung folgenden Inhalts ab: "Ausbildung zum Operator.

Sehr geehrter Herr!

Wie anlässlich der Versetzung in die EDV-Abteilung vereinbart, haben wir die Ausbildung zum Operator nur unter der Voraussetzung übernommen, dass Sie sich mindestens für drei Jahre (zuzüglich Ausbildungszeit) in dieser Verwendung an uns binden. Für den Fall einer früheren Lösung durch Sie bzw durch uns auf Grund Ihres Verschuldens wurde Ihrerseits eine Rückzahlungsverpflichtung der Ausbildungskosten, die mit € 15.000,-- zu beziffern sind, anerkannt". 

Im Anschluss an die Versetzung in die EDV-Abteilung erhielt der Dienstnehmer zunächst Lehrbücher zum Selbststudium, in welchen das EDV-System beschrieben und in seiner Funktion und Arbeitsweise dargestellt war. Der Beklagte beschäftigte sich ca 2 Wochen lang mit dem Studium dieser schriftlichen Unterlagen. Danach wurde er einem anderen Angestellten zur weiteren Ausbildung zugeteilt. Dieser erläuterte dem Beklagten zunächst theoretisch und in weiterer Folge auch praktisch die Funktionen des Systems und die Arbeitsabläufe. Am Anfang seiner Beschäftigung in der EDV-Abteilung konnte der Beklagte keinerlei selbständige Arbeiten durchführen.

Der Einschulende führte die Unterweisung des Arbeitnehmers laufend neben seiner eigenen Tätigkeit weiter; er erhielt dafür keine Sondervergütung. Vom Beginn der praktischen Unterweisung des Arbeitnehmers dauerte es ca 3 bis 4 Monate, bis er ein Programm selbständig durchführen konnte; dabei handelte es sich zunächst um Programme, die schon früher im Zuge der Ausbildung vorgekommen waren und sich jetzt wiederholten.

Zwei Tage lang nahm der Arbeitnehmer an einem von IBM veranstalteten Datenverarbeitungsspezialkurs teil, welchen der Dienstgeber zu bezahlen hatte. Der Preis für den Kursplatz des Dienstnehmers betrug € 2.000,--. Im Zeitpunkt der Auflösung seines Dienstverhältnisses konnte der beklagte Arbeitnehmer nur ca 40 Prozent der Tätigkeit eines Operators ausführen. Bei seinem neuen Dienstgeber konnte er die bei der Klägerin erworbenen Datenverarbeitungskenntnisse nur zu einem geringen Teil verwerten.

Nachdem der Dienstnehmer nicht ganz ein Jahr nach Abschluss der Rückzahlungsvereinbarung berechtigterweise entlassen worden war, machte der Dienstgeber den gesamten vereinbarten Betrag von € 15.000,-- klageweise geltend.

Fall 26

Wegen der schlechten Konjunkturlage sah Herr Scheffler keine andere Möglichkeit als die Produktionszeiten zu kürzen. Da er jedoch keine seiner Fachkräfte kündigen wollte und von überaus friedlichem Gemüt war, setzte er sich mit der Gewerkschaft in Verbindung, die ihm als Zwischenlösung zur Einführung der Kurzarbeit riet. Scheffler setzte darauf die Wochenarbeitszeit von 40 Stunden auf 30 herab und schlug dies am Schwarzen Brett des Betriebes an.

Ein Arbeitnehmer nahm die Verkürzung der Arbeitszeit zwar zur Kenntnis, begehrte jedoch gleichzeitig die Fortzahlung des Entgelts für die zehn ausfallenden Stunden.

Fall 27

Zur Durchführung einiger wichtiger Arbeiten mussten die Überstunden geleistet werden. Der Dienstgeber teilte dies den davon betroffenen Arbeitnehmern schon einige Wochen vorher mit. Einwendungen gegen die Überstunden brachten die Arbeitnehmer nicht vor. 

Der Arbeiter B erschien dennoch nicht zum vereinbarten Zeitpunkt. Er entschuldigte sich am nächsten Tag mit der Teilnahme an einem Feuerwehrausflug.

Der erboste Dienstgeber entließ ihn auf der Stelle. 

Fall 28

Ein kaufmännischer Angestellter einer ausländischen Fluggesellschaft im Inland begehrte von seinem Arbeitgeber die Zahlung von Überstundenentgelt für die im Auftrag des Arbeitgebers unternommene Dienstreise zu einem Seminar. Der Zeitplan des Angestellten sah folgendermaßen aus: 

5.11.2004: Abfahrt von Wien 16.00 Uhr, wobei als Normalarbeitszeit die Zeit von 8.00 bis 16.30 Uhr gilt. Ankunft in Graz: 18.40 Uhr, Besprechung mit Grazer Betriebsleiter beim Abendessen 20.00 bis 21.00 Uhr 

6.11.2004: Seminar 10.00 – 18.00 Uhr, Bahnfahrt Graz-Wien: 18.20 – 21.00 Uhr 

Eine Vereinbarung hinsichtlich der Abgeltung von Reisezeiten wurde nicht getroffen. Auch der entsprechende Kollektivvertrag sieht keine Regelung vor. 

Fall 29

Seit Jahr und Tag verweigerte der Dienstgeber die Auszahlung von Überstundengeldern. Er verwies die Arbeitnehmer auf die Gewährung von Freizeitausgleich im Verhältnis 1:1 zu den Überstunden. Als im Betrieb ein Betriebsrat neu errichtet wurde, forderten die Dienstnehmer den

Betriebsrat auf, einen Musterprozess in dieser Angelegenheit zu führen.

Wird der Betriebsrat Erfolg haben?

Fall 30

Ein Elektromeister war vom 3.12. bis zum 15.8. des darauf folgenden Jahres bei der Firma B angestellt. Auf Grund des am 26.2. unterfertigten Dienstzettels hatte er bei Krankmeldung spätestens am dritten Werktag des Krankenstandes eine Arztbestätigung vorzulegen. Am 30.6. konnte der Elektromeister seinen Dienst krankheitsbedingt nicht antreten und meldete sich auch telefonisch krank. Eine ärztliche Bestätigung wurde von ihm vorerst nicht beigebracht. Die Krankenstandsbestätigung für die Zeit vom 30.6. bis zum 14.8. legte er erst am 15.8. vor.

Unter Hinweis auf den Dienstzettel verweigerte der Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung für die Dauer des Krankenstandes.

Fall 31

Ein Arbeitnehmer (mit zehnjähriger Betriebszugehörigkeit) erkrankt am 1.6. für die Dauer von acht Wochen. Zwei Tage nach Wiederantritt des Dienstes erleidet er einen Arbeitsunfall, der zu einer Arbeitsunfähigkeit von sechs Wochen führt. Beurteilen Sie die Ansprüche des Dienstnehmers für den Fall, dass es sich 

a) um einen Arbeiter (mit keiner vom EFZG abweichenden Regelung im Kollektivvertrag)

bzw

b) um einen Angestellten handelt.

Fall 32

In einer Fabrik entstand ein Kabelbrand, der den Ausfall mehrerer Spezialmaschinen zur Folge hatte. Die Wiederherstellungsarbeiten dauerten sechs Monate, in welcher Zeit eine Reihe von Dienstnehmern nicht beschäftigt werden konnten. Der Arbeiter A arbeitete während dieser sechs Monate durch drei Monate hindurch bei einem anderen Arbeitgeber und verdiente bei diesem das Doppelte (€ 2.600,-- monatlich). Er verlangte von seinem alten Arbeitgeber die Bezahlung des Lohnes (€ 1.300,-- monatlich) für die drei Monate, die er ohne Beschäftigung war. Der alte Arbeitgeber lehnte dies mit Hinweis auf den hohen Zwischenverdienst ab.

Fall 33

In Folge außergewöhnlich ergiebiger Schneefälle und behördlich angeordneter Straßensperren kann ein Arbeitnehmer am 10. und 11.2.2006 seinen Arbeitsplatz nicht erreichen. Nur die in der Nähe des Walzwerkes wohnenden Beschäftigten erscheinen zur Arbeit und werden vom Dienstgeber zum Schneeräumen eingesetzt. Der Betrieb muss stillgelegt werden, weil der erforderliche Belegschaftsstand nicht erreicht wird. Für Schneeschaufler ist allerdings genug Arbeit vorhanden.

Der Arbeitnehmer begehrt für die beiden Tage das Entgelt fortgezahlt.

Fall 34

Die Angestellte M ist Mutter von zwei minderjährigen Kindern. Als eines ihrer Kinder erkrankt, bleibt sie eine Woche zu Hause. Zwei Monate später jedoch erkrankt das zweite Kind und bedarf einer 14-tägigen Pflege. Da M keine geeignete Person zur Betreuung auffinden kann, teilt sie dem AG mit, dass sie nochmals 14 Tage von der Arbeit fern bleiben muss. In beiden Fällen lehnt der AG eine Fortzahlung des Entgelts ab.

Der Angestellte S verursacht und verschuldet in alkoholisiertem Zustand einen Verkehrsunfall, wobei die neben sitzende Ehefrau schwer verletzt wurde, er jedoch ohne körperlichen Schaden davon kam. Als die Ehefrau aus dem Krankenhaus entlassen wird, bedarf sie fremder Hilfe und Pflege. S ist gezwungen sie selbst zu betreuen und bleibt deswegen zwei Wochen zu Hause.

Fall 35

Ein Vorarlberger Taxiunternehmen sperrte seit mehreren Jahren den Betrieb den ganzen Juli über, womit die Belegschaft einigermaßen einverstanden war. Als zwei Arbeitnehmerinnen neu aufgenommen wurden, die ihren Skiurlaub nicht aufgeben wollten und daher mit den Betriebsferien im Sommer nicht einverstanden waren, gab es mit dem Betriebsinhaber Ärger, der auf die wirtschaftliche Notwendigkeit dieser Betriebsferien hinwies.

Im Juli schließlich wurde der Betrieb geschlossen und die beiden Arbeitnehmerinnen erklärten ihre Arbeitsbereitschaft ohne zur Arbeit zugelassen zu werden. Im Winter, als sie ihren Urlaub begehrten, wurde er als bereits erhalten deklariert und wurde ihnen bei einem eventuellen Fernbleiben mit der Entlassung gedroht. 
Fall 36

Die Arbeitnehmer M und N wollen zusammen den ganzen Monat Juli Urlaub nehmen und meldeten ihre Urlaubswünsche im März beim Arbeitgeber an. Dieser lehnt den Termin jedoch aus betrieblicher Notwendigkeit ab und auch der beigezogene Betriebsrat kann keine Einigung erzielen. Sechs Wochen vor dem gewünschten Urlaubsantritt reicht der Arbeitgeber die Klagen beim Arbeitsgericht ein. M und N treten jedoch ihre bereits geplante Expedition am 1.Juli dennoch an, da bis zu diesem Zeitpunkt Entscheidungen des Arbeitsgerichts nicht gefallen sind.

Beide Arbeitnehmer werden daraufhin sofort entlassen mit der Begründung, dass sie eigenmächtig ihren Urlaub angetreten hätten. Die nach Urlaubsantritt ergangenen Entscheidungen des Arbeitsgerichtes beenden die anhängigen Prozesse zu Gunsten des M, jedoch zu Ungunsten des N.

Fall 37

Ein Schadensreferent der Versicherungs-AG trat am 1. Juli den lang ersehnten vierwöchigen Urlaub an. Geplant war eine Besichtigungstour durch die Türkei. Am 10. Juli endete der Traumurlaub abrupt: Der Versicherungsangestellte wurde wegen des Verdachts auf Suchtgiftschmuggels festgenommen. Erst nach einer vierwöchigen Untersuchungshaft wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt; ein strafbares Delikt konnte ihm nicht nachgewiesen werden.

Diskutieren Sie, ob 

a. der Urlaub unterbrochen wurde und 

b. die Ansprüche des Dienstnehmers während bzw nach dem Ende

des Urlaubs im türkischen Gefängnis.

Fall 38

Der Dienstnehmer trat im Jänner bei einem Frächter als Lenker für Lastkraftwagen ein und war zu diesem Zeitpunkt Anfänger. Am 21. November musste der Arbeitnehmer über Auftrag seines Dienstgebers einen LKW und ein darauf transportiertes Raupenfahrzeug von der Hebalpe abholen. Da der LKW schadhafte Bremsen hatte, war er beauftragt, bergab nur mit dem ersten Gang zu fahren. Das Gewicht der Raupe lag außerdem 2 t über der zulässigen Nutzlast des LKWs. 

Beim Bergabfahren verabsäumte es der Lenker, rechtzeitig den ersten Gang einzulegen, verlor in einer Kurve die Herrschaft über das Fahrzeug und stürzte mit LKW und Raupe 50 m über eine steile Böschung. Der Wochenlohn des Arbeitnehmers, der für seine Frau und zwei Kinder sorgepflichtig ist, beträgt ca € 1.500,--. Der Frächter begehrt einen Schadenersatz in der Höhe von € 45.000,--. 
